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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.2024

Norm

EG-RL 2001/29/EG - Info-Richtlinie 32001L0029 Art2 lite

EG-RL 2001/29/EG - Info-Richtlinie 32001L0029 Art3 Abs1

EG-RL 2001/29/EG - Info-Richtlinie 32001L0029 Art5 Abs2 lite

EG-RL 2001/29/EG - Info-Richtlinie 32001L0029 Art5 Abs5

UrhG §15 Abs1

UrhG §17 Abs1

UrhG §18 Abs3

UrhG §42 Abs4

UrhG §42 Abs5

UrhG §59a

UrhG §76a

Rechtssatz

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art 267 AEUV folgende Fragen zur Vorabentscheidung

vorgelegt:Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Artikel 267, AEUV folgende Fragen zur

Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist eine nationale Vorschrift mit dem Unionsrecht vereinbar, die auf Grundlage des Art 5 Abs 2 lit b

Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter

Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl L 167, S 10) den

Betrieb eines von einem kommerziellen Anbieter bereitgestellten Online?Videorecorders erlaubt, der1. Ist eine

nationale Vorschrift mit dem Unionsrecht vereinbar, die auf Grundlage des Artikel 5, Absatz 2, Litera b,

Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter

Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl L 167, S 10) den

Betrieb eines von einem kommerziellen Anbieter bereitgestellten Online?Videorecorders erlaubt, der

a) aufgrund des technisch angewandten De?Duplizierungsverfahrens nicht bei jeder von einem Nutzer initiierten

Aufzeichnung eine eigenständige Kopie des programmierten Sendungsinhalts erstellt, sondern, soweit der betreFende

Inhalt bereits auf Initiative eines erstaufzeichnenden anderen Nutzers gespeichert wurde, bloß – zur Vermeidung

redundanter Daten – eine Referenzierung vornimmt, die es dem nachfolgenden Nutzer erlaubt, auf den bereits

gespeicherten Inhalt zuzugreifen;

b) eine Replay-Funktion hat, in deren Rahmen das gesamte Fernsehprogramm aller ausgewählten Sender rund um die

Uhr aufgenommen und über sieben Tage hinweg zum Abruf bereitgestellt wird, soweit der Nutzer einmalig im Menü
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des Online-Videorecorders bei den jeweiligen Sendern durch Anklicken eines Kästchens eine entsprechende Auswahl

trifft; und

c) dem Nutzer (entweder eingebettet in einen Cloud-Dienst des Anbieters oder im Rahmen der vom Anbieter

bereitgestellten on premises IPTV-Komplettlösung) auch Zugang zu geschützten Sendungsinhalten ohne Zustimmung

der Rechteinhaber vermittelt?

2. Ist der BegriF der „öFentlichen Wiedergabe“ in Art 3 Abs 1 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten

Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl L 167, S 10) dahin auszulegen, dass diese von einem kommerziellen

Anbieter einer (on premises) IPTV?Komplettlösung vorgenommen wird, in deren Rahmen er neben Soft- und Hardware

zum Empfang von TV?Programmen über das Internet auch technischen Support leistet sowie laufende Anpassungen

des Dienstes vornimmt, der Dienst aber zur Gänze auf der Infrastruktur des Kunden betrieben wird, wenn der Dienst

dem Nutzer ZugriF nicht nur auf Sendungsinhalte vermittelt, deren Online-Nutzung die jeweiligen Rechtsinhaber

zugestimmt haben, sondern auch auf solche geschützten Inhalte, bei denen eine entsprechende Rechteklärung

unterblieben ist, und der Anbieter 2. Ist der BegriF der „öFentlichen Wiedergabe“ in Artikel 3, Absatz eins,

Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter

Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl L 167, S 10) dahin

auszulegen, dass diese von einem kommerziellen Anbieter einer (on premises) IPTV?Komplettlösung vorgenommen

wird, in deren Rahmen er neben Soft- und Hardware zum Empfang von TV?Programmen über das Internet auch

technischen Support leistet sowie laufende Anpassungen des Dienstes vornimmt, der Dienst aber zur Gänze auf der

Infrastruktur des Kunden betrieben wird, wenn der Dienst dem Nutzer ZugriF nicht nur auf Sendungsinhalte

vermittelt, deren Online-Nutzung die jeweiligen Rechtsinhaber zugestimmt haben, sondern auch auf solche

geschützten Inhalte, bei denen eine entsprechende Rechteklärung unterblieben ist, und der Anbieter

a) Einfluss darauf nehmen kann, welche TV?Programme vom Endnutzer über den Dienst empfangen werden können,

b) weiß, dass sein Dienst auch den Empfang von geschützten Sendungsinhalten ohne Zustimmung der Rechteinhaber

ermöglicht, allerdings

c) nicht mit dieser Möglichkeit zur unerlaubten Nutzung seines Dienstes wirbt und dadurch einen wesentlichen Anreiz

zum Erwerb des Produkts schaFt, sondern vielmehr seine Kunden bei Vertragsabschluss hinweist, dass sie sich

eigenverantwortlich um die Rechteeinräumung kümmern müssen, und

d) durch seine Tätigkeit keinen speziellen Zugang zu Sendungsinhalten schaFt, die ohne sein Zutun nicht oder nur

schwer empfangen werden könnten?
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Beisatz: Der EuGH hat mit Urteil vom 13.7.2023, C-426/21 wie folgt geantwortet:

1. Art 2 und Art 5 Abs 2 Buchst b der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in

der Informationsgesellschaft sind dahin auszulegen, dass ein von einem Online-Fernsehübertragungsbetreiber

kommerziellen Kunden angebotener Dienst, der es über eine Cloud-Hosting-Lösung oder mittels der vor Ort zur

Verfügung gestellten erforderlichen Hard- und Software und jeweils auf Initiative seiner Endnutzer ermöglicht,

Sendungen fortlaufend oder gezielt aufzunehmen, nicht unter die Ausnahme vom ausschließlichen Recht der

Urheber und Sendeunternehmen, die Vervielfältigung geschützter Werke zu erlauben oder zu verbieten, fällt,

wenn die von einem ersten Nutzer, der eine Sendung ausgewählt hat, erstellte Kopie vom Betreiber einer

unbestimmten Zahl von Nutzern, die denselben Inhalt ansehen möchten, zur Verfügung gestellt wird.

2. Art 3 Abs 1 der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass es keine „öffentliche Wiedergabe“ im Sinne dieser

Bestimmung darstellt, wenn ein Online-Fernsehübertragungsbetreiber seinem kommerziellen Kunden die

erforderliche Hard- und Software zur Verfügung stellt sowie technische Unterstützung leistet, was es dem
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kommerziellen Kunden ermöglicht, seinen eigenen Kunden zeitversetzt Zugang zu Fernsehsendungen über das

Internet zu gewähren, wobei dies auch dann gilt, wenn der Online-Fernsehübertragungsbetreiber Kenntnis davon

hat, dass sein Dienst Zugang zu geschützten Sendungsinhalten ohne Zustimmung ihrer Urheber ermöglicht. (T1)

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2021:RS0133652

Im RIS seit

15.07.2021

Zuletzt aktualisiert am

17.05.2024

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/entscheidung/811858
http://www.ogh.gv.at
file:///

	RS OGH 2024/3/19 4Ob40/21t; 4Ob137/23k
	JUSLINE Entscheidung


